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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Regierung legt Entwurf des 
Steueränderungsgesetzes 2025 vor 

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines 
Steueränderungsgesetzes 2025 vorgelegt. 

Inhalt 

Im Einzelnen sieht der Entwurf u.a. folgende Maßnahmen vor: 

(1)   Einkommensteuergesetz 

·       Aktualisierung des Verweises auf die Neufassung der De-minimis-Verordnung 

bei der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau in § 7b Abs. 5 EStG 

·       Anhebung der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte auf 38 Cent und Gewährung ab dem ersten 

Entfernungskilometer für alle Steuerpflichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 EStG); 

gleiches gilt auch für diejenigen Steuerpflichtigen, bei denen 

eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung anzuerkennen ist 

·       Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie (§ 101 Satz 1 EStG) 

(2)   Forschungszulagengesetz 

·       Aktualisierung des Verweises auf die Neufassung der De-minimis-Verordnung 

bei der Forschungszulage in § 9 Absatz 5 FZulG  
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Fundstelle 
BT-Drucks. 21/1974. 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/019/2101974.pdf
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(3)   Umsatzsteuergesetz 

·       dauerhafte Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, auf sieben 

Prozent (§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG) 

·       Bekanntgabe eines Bescheides durch Bereitstellung zum Datenabruf (§ 18g 

Satz 5 UStG)  

(4)   Regelungen zur Gemeinnützigkeit 

·       Anhebung der Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb auf 50 000 EUR (§ 64 Abs. 3 Satz 1 AO). 

·       Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale auf 3 300 Euro bzw. 

960 EUR (§ 3 Nr. 26, 26a EStG). 

·       Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung auf 

100 000 EUR (§ 55 Absatz 1 Nr. 5 Satz 4 AO). 

·       Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen, bei Körperschaften mit 

Einnahmen unter 50 000 EUR (§ 64 Abs. 3 Satz 2 AO). 

·       Einführung von E-Sport als neuen gemeinnützigen Zweck (§ 52 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 21 AO). 

·       Photovoltaikanlagen als steuerlich unschädliche Betätigung bei der 

Gemeinnützigkeit (§ 58 Nr. 11 AO). 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 9. Oktober 2025 

Zur Unkenntnis der Finanzbehörde bei einer 
Steuerhinterziehung durch Unterlassen nach § 
370 Abs. 1 Nr. 2 AO 

Zur Beantwortung der Frage, ob die Finanzbehörde Kenntnis von den für die Steu-

erfestsetzung wesentlichen tatsächlichen Umständen hat, ist auf diejenigen Perso-

nen abzustellen, die innerhalb der zuständigen Finanzbehörde organisationsmäßig 

für die Bearbeitung des Steuerfalls berufen sind beziehungsweise die den (zu än-

dernden) Steuerbescheid erlassen haben. 

Elektronische Daten, die nicht automatisch zur Papierakte/elektronischen Akte ge-

langen, sondern lediglich auf Datenspeichern der Finanzbehörde zum Abruf bereit-

liegen, sind nicht schon deshalb bekannt im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 2 der Abga-

benordnung, weil sie mit der Steuernummer des Steuerpflichtigen verknüpft sind. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Kein 
Erfordernis der Anforderung einer 
Lesebestätigung bei Übersendung eines 
Einspruchs per E-Mail 

Wird ein Einspruch per E-Mail eingelegt, so ist das Unterlassen der Anforderung ei-

ner Empfangs- oder Lesebestätigung ohne Einfluss auf das Verschulden der Frist-

versäumnis im Rahmen eines Wiedereinsetzungsantrags. 

Urteil vom 14. Mai 2025, 
VI R 14/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 29. April 
2025, VI R 2/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520275/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520277/
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Rechtsprechung im Blog 
Zweimalige Festsetzung von Grunderwerbsteuer 
für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen beim 
Auseinanderfallen von sogenanntem Signing 
und Closing 

Es ist bei summarischer Prüfung nicht rechtlich zweifelhaft, 
dass bei einem Erwerb von Anteilen an einer GmbH, bei dem 
das schuldrechtliche Erwerbsgeschäft (Signing) und die Über-
tragung der GmbH-Anteile (Closing) zeitlich auseinanderfallen, 
Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2b des Grunderwerbsteuer-
gesetzes (GrEStG) für das Closing festgesetzt werden darf. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Mit notariell beurkundetem Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 

22.03.2024 (sogenanntes Signing) veräußerte die H-GmbH sämtliche Anteile an der 

Antragstellerin und Beschwerdeführerin (Antragstellerin), die zu diesem Zeitpunkt 

noch als … GmbH firmierte, an die M-GmbH. Zugleich erklärte sie die Abtretung 

der Anteile unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des 

Kaufpreises auf das Notaranderkonto (sogenanntes Closing). Der Kaufpreis war 

zum 02.04.2024 fällig. 

Zuvor hatte die Antragstellerin mit notariell beurkundetem Grundstückskauf-ver-

trag vom 17.08.2023 das Grundstück in X (Inland) erworben. Die Fälligkeit des 

Kaufpreises wurde von den Vertragsparteien bis zum 31.03.2024 verlängert bezie-

hungsweise bis zum 30.04.2024 gestundet. Für den Fall nicht vollständiger Kauf-

preiszahlung sah der Vertrag zugunsten der Verkäuferin ein Rücktrittsrecht vor, das 

nicht ausgeübt wurde. Die für den Erwerb des Grundstücks mit Bescheid vom 

19.09.2023 festgesetzte Grunderwerbsteuer wurde von der Antragstellerin vollstän-

dig bezahlt. Der Bescheid vom 19.09.2023 wurde bestandskräftig. 

03 

Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 16. 

September 2025 (II B 

23/25 (AdV)), veröffent-

licht am 2. Oktober 2025. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520263/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520263/


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 40, 9. Oktober 2025  6 
Home    

In den Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 22.03.2024 wurde der 

Grundstückskaufvertrag vom 17.08.2023 als Anlage aufgenommen. Es wurde ver-

einbart, dass der M-GmbH ein Rücktrittsrecht für den Fall zusteht, dass die Verkäu-

ferin aus dem Grundstückskaufvertrag vom 17.08.2023 ihr Rücktrittsrecht mangels 

Kaufpreiszahlung ausüben sollte. Das Rücktrittsrecht zugunsten der M-GmbH sollte 

spätestens zum 15.05.2024 erlöschen, wenn es bis dahin nicht wirksam ausgeübt 

oder auf seine Ausübung verzichtet worden sein sollte. 

Am 28.03.2024 zeigte die Notarin den Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und -ab-

tretungsvertrags vom 22.03.2024 beim Finanzamt an. Am 02.04.2024 wurde der 

Kaufpreis von der M-GmbH auf das Notaranderkonto eingezahlt. 

Das Finanzamt setzte jeweils mit Bescheid vom 30.05.2024 zweimal Grunderwerb-

steuer fest. Zum einen gegenüber der M-GmbH wegen der Anteilsübertragung nach 

§ 1 Abs. 3 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) und zum anderen gegen-

über der Antragstellerin aufgrund des Wechsels im Gesellschafterbestand nach § 1 

Abs. 2b GrEStG. Gegen den ihr gegenüber ergangenen Bescheid nach § 1 Abs. 2b 

GrEStG legte die Antragstellerin Einspruch ein, über den das Finanzamt noch nicht 

entschieden hat. Den gleichzeitig gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 

(AdV) lehnte das Finanzamt mit Bescheid vom 10.07.2024 ab. 

Am 24.06.2024 zeigte die Notarin gegenüber dem Finanzamt an, dass der Kaufpreis 

am 02.04.2024 auf das Notaranderkonto eingezahlt worden sei. 

Der von der Antragstellerin am 02.09.2024 beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg 

gestellte AdV-Antrag blieb ohne Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Be-

schwerde als unbegründet zurückgewiesen. 

Es ist bei summarischer Prüfung nicht rechtlich zweifelhaft, dass bei einem Erwerb 

von Anteilen an einer GmbH, bei dem das schuldrechtliche Erwerbsgeschäft (Sig-

ning) und die Übertragung der GmbH-Anteile (Closing) zeitlich auseinanderfallen, 

Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2b des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) für 

das Closing festgesetzt werden darf. 

Die rechtlichen Zweifel, ob neben der Festsetzung nach § 1 Abs. 2b GrEStG zusätz-

lich Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG für das Signing festgesetzt 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 40, 9. Oktober 2025  7 
Home    

werden darf (vgl. Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 09.07.2025 - 

II B 13/25 (AdV), siehe unseren Newsflash, Deutsches Steuerrecht 2025, 1752), 

rechtfertigen keine Aussetzung der Vollziehung in Bezug auf die Festsetzung von 

Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2b GrEStG für das Closing. 

Die Entscheidung betrifft jedoch die Frage, ob in solchen Fällen neben einer Steuer-

festsetzung nach § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b GrEStG zusätzlich noch eine Steuerfestset-

zung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfolgen darf, die lediglich auf Antrag unter den 

Voraussetzungen des § 16 Abs. 4a, 5 GrEStG wieder aufgehoben oder geändert wer-

den kann (vgl. Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur 

Anwendung des § 1 Absatz 3 des Grunderwerbsteuergesetzes vom 05.03.2024, 

BStBl I 2024, 383, Rz 30) oder ob im Hinblick auf den gesetzlichen Vorrang der 

Steuerfestsetzung nach § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b vor § 1 Abs. 3 GrEStG (vgl. Einlei-

tungssatz des § 1 Abs. 3 GrEStG) eine Steuerfestsetzung nach § 1 Abs. 3 GrEStG von 

vornherein zu unterbleiben hat. 

Die Gewährung der AdV in Bezug auf eine Steuerfestsetzung nach § 1 Abs. 2b 

GrEStG, um die es im Streitfall geht und die nach dem gesetzgeberischen Willen An-

wendungsvorrang vor einer Steuerfestsetzung nach § 1 Abs. 3 GrEStG haben sollte 

(vgl. BTDrucks 20/4729, S. 152), kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen: 
Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in drei aktuellen Urteilen zu 
den Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) entschieden. 

Hintergrund 

Den Verfahren lagen jeweils strukturierte Wertpapiergeschäfte zugrunde. Deren Ge-

staltungsziel war es, im Hinblick auf zu erwartende sehr hohe tariflich zu besteu-

ernde Gewinne in zukünftigen Veranlagungszeiträumen voll ausgleichsfähige Ver-

luste einerseits und hohe, dem gesonderten Tarif für Kapitaleinkünfte unterliegende 

Erträge andererseits zu generieren. Damit sollte erreicht werden, dass die erwarte-

ten sehr hohen tariflich zu besteuernden Gewinne mit den Verlusten ausgeglichen 

Fundstelle 
BFH, Urteile vom 3. Juni 

2024 (VIII R 9/22, VIII 

R 18/23, VIII R 35/23), 

veröffentlicht am 2. Okto-

ber 2025, vgl. die Presse-

mitteilung 061/25. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250165/steuern-recht-newsflash-31.-juli-2025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520264/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520265/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520265/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/einkuenfte-aus-kapitalvermoegen-voraussetzungen-von-20-abs-4a-satz-3-estg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/einkuenfte-aus-kapitalvermoegen-voraussetzungen-von-20-abs-4a-satz-3-estg/
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und letztlich nicht mit dem Spitzensteuersatz von 45%, sondern im Wesentlichen 

nur mit dem gesonderten Tarif von 25% belastet werden. 

Sachverhalt 

Die Steuerpflichtigen erwarben Teilschuldverschreibungen einer Indexanleihe. Bei 

Fälligkeit der Anleihe hatte der Emittent pro Teilschuldverschreibung ein weniger 

teures Wertpapier (hier: TecDax-Zertifikat) zu liefern und im Übrigen Geld zu zah-

len. 

Der Erfolg der Gestaltung hing von der Anwendbarkeit des § 20 Abs. 4a EStG auf 

diesen Teilschritt ab: Der erhaltene Geldbetrag wäre als Ertrag mit dem gesonder-

ten Tarif zu besteuern gewesen (§ 20 Abs. 4a Satz 2 EStG). 

Die Einlösung der Teilschuldverschreibung gegen Lieferung des Wertpapiers hätte 

nicht zu einem Gewinn geführt, da nach § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG die Anschaffungs-

kosten für die Teilschuldverschreibung als Veräußerungspreis anzusetzen gewesen 

wären, so dass der Gewinn rechnerisch 0 Euro betragen hätte. 

Für das erhaltene Wertpapier wären Anschaffungskosten ebenfalls in Höhe der An-

schaffungskosten für die Teilschuldverschreibung anzusetzen gewesen. Das hätte 

bei nachfolgender Veräußerung des Wertpapiers zum Verkehrswert zu einem hohen 

Verlust geführt, der nach dem --im Streitjahr noch anwendbaren-- § 32d Abs. 2 Nr. 

1 Buchst. b Satz 1 EStG bei Veräußerung an eine Kapitalgesellschaft, an welcher der 

Veräußerer zu mindestens 10% beteiligt war, nicht dem gesonderten Tarif unterle-

gen hätte. 

In diesem zweiten Schritt wären tariflich zu besteuernde voll ausgleichsfähige Ver-

luste entstanden. Für die Steuerpflichtigen hätte es hingegen keinen wirtschaftli-

chen Verlust bedeutet; der größte Teil der Anschaffungskosten für die Teilschuld-

verschreibungen war an sie bereits in Form der Geldzahlung bei Einlösung der Teil-

schuldverschreibung zurückgeflossen. Zwar musste dieser Betrag mit 25% besteuert 

werden; das entsprach aber dem Plan. Die voll ausgleichsfähigen Verluste hätten 

dann die erwarteten sehr hohen tariflich zu besteuernden Gewinne ausgeglichen. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat nunmehr entschieden, dass § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG Fälle nicht er-

fasst, in denen weder der Emittent noch der Inhaber nach den Anleihebedingungen 
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das Recht haben, anstelle der Rückzahlung der Anleihe in Geld einseitig Wertpa-

piere andienen oder die Lieferung von Wertpapieren verlangen zu können. 

Die Entscheidung stützt sich maßgeblich auf den Wortlaut der Vorschrift. In allen 

drei Fällen konnte das Gestaltungsziel mithin jeweils nicht erreicht werden. 

Business Meldungen 

Betriebsrentenstärkungsgesetz II („BRSG II“) – Entwurf der Bundesregierung 
– Was es bringt und wem es nutzt 

Kurzüberblick 

Am 3. September 2025 wurde der Entwurf der Bundesregierung zum BRSG II ver-

öffentlicht. Wesentliche Neuerungen gegenüber dem nicht umgesetzten BRSG II-

Entwurf der letzten Legislaturperiode bleiben aus. Erwähnenswert ist der Evaluie-

rungs-Auftrag an das BMAS. Es soll bis 2030 untersuchen, ob die Verbreitung der 

betrieblichen Altersversorgung („bAV“) aufgrund der vorgesehenen Öffnung von 

Sozialpartnermodellen erkennbar gestiegen ist. Der große Durchbruch für die bAV 

bleibt damit wohl aus. Dennoch bietet der Entwurf konkrete Ansatzpunkte, um Effi-

zienz, Attraktivität und Verbreitung Ihrer bAV zu steigern. Fraglich ist, was Unter-

nehmen jetzt erwartet.  

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251143/betriebsrentenstaerkungsgesetz-ii-brsg-ii-entwurf-der-bundesregierung-was-es-bringt-und-wem-es-nutzt/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251143/betriebsrentenstaerkungsgesetz-ii-brsg-ii-entwurf-der-bundesregierung-was-es-bringt-und-wem-es-nutzt/
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Service 

 

Webcast-Reihe – Steuern zum Frühstück 
Webcast, 22.10.2025 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© August 2025 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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